
  

 

Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Termin für die Bürgermeisterwahl in Leun 
 
 
Erstellt von: 
Arnd Pauker 

 
Datum: 
20.01.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 24.01.2023  beschließend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

06.02.2023  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Amtszeit des Bürgermeisters läuft zum 29. Februar 2024 ab. Nach § 42 Abs. 3 HGO soll die 
Wahl frühestens sechs und spätestens drei Monate vor dem Ende der Amtszeit des bisherigen 
Amtsinhabers erfolgen.  
Demnach steht der Zeitraum vom 1. September bis 30. November 2023 für die 
Bürgermeisterwahl zur Verfügung. Die Stichwahl findet nach § 39 Abs. 1 b Satz 1 HGO frühestens 
am 2., spätestens am 4. Sonntag nach der ersten Wahl statt.  
 
Aus verschiedenen Gründen (Weihnachten, Haushaltsberatungen, etc.) hat es sich bewährt, die 
Wahlen im Oktober abzuhalten. Die Landtagswahl wurde zwischenzeitlich auf den 8. Oktober 
2023 terminiert. 
 
Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung für die Direktwahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin folgende Termine: 
 
Wahltag:                8. Oktober 2023 
Evtl. Stichwahl:     22. Oktober 2023 
 
(Herbstferien Hessen: 23. – 28. Oktober 2023). 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für die Direktwahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin nachstehende Termine: 
 
Wahltag:              8. Oktober 2023 
Evtl. Stichwahl:   22. Oktober 2023 
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